
Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB

6. Änderung des Flächennutzungsplanes

für das Gebiet südlich der Dorfstraße, entlang der rückwärtigen Grenze der

westlichen der Bebauung entlang der Rosenstraße mit den Flurstücken Nr. 44/4,

137 und 138 der Flur 3 auf der Gemarkung Tramm in der Gemeinde Tramm

Gemeinde Tramm
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Zeichenerklärung

Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlage

I DARSTELLUNGEN

1 Art der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

der Änderung des Flächennutzungsplanes

2 Sonstige Planzeichen

Wohnbaufläche §1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO

Es gelten die Planzeichenverordnung (PlanzVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990, zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) und die Baunutzungsverordnung

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes

vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)
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